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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

1. Allgemeines 

Diese Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind für alle geschäftlichen Beziehungen, 

Verkäufe und sonstigen Rechtsgeschäfte zwischen uns und unseren Kunden rechtsverbindlich. 

Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen, telefonische und mündliche Abmachungen 

sollen schriftlich bestätigt werden. Der Kunde verzichtet auf eigene Einkaufsbedingungen, wenn er 

nicht ausdrücklich schriftlich widerspricht und Sondervereinbarungen wünscht.  

 Verbraucher i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in 

Geschäftsbeziehungen getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige 

berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.  

 Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder 

rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, die 

in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln. 

 Auftraggeber i.S.d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.  

 Auftragnehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen ist die S3P-Engineering GmbH & Co. KG mit Sitz in 

Lohfelden, im Folgenden als S3P bezeichnet. 

2. Angebot und Vertragsgegenstand 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, das Angebot ist schriftlich als 

bindend bezeichnet. Der Kunde hält sich zwei Wochen an Erklärungen zum Abschluss von 

Verträgen (Vertragsangebote) gebunden.  

(2) Produktbeschreibungen, Darstellungen und technische Daten sind Leistungsbeschreibungen, 

jedoch keine Garantien. Eine Garantie bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Erklärung. Soweit in 

Angeboten von Garantien die Rede ist, handelt es sich ausschließlich um Herstellergarantien, die 

nur mit dem jeweiligen Hersteller abzuwickeln sind. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte 

oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart 

wird.  

(3) Der Kunde verpflichtet sich, unsere Leistungen gründlich auf Verwendbarkeit in der konkreten 

Situation zu testen sowie einen Funktionstest vor Montage, Weiterlieferung etc zu unterziehen. 

Dies gilt auch für Liefergegenstände, die der Kunde unentgeltlich als Beigabe oder im Rahmen der 

Gewährleistung bekommt.  



(4) Wir behalten uns geringfügige Leistungsänderungen vor, sofern es sich um unwesentliche 

Leistungsänderungen handelt, die für den Kunden zumutbar sind. Insbesondere handelsübliche 

Qualitäts-, Mengen-, Gewichts- oder sonstige Abweichungen sind vom Kunden hinzunehmen, 

auch wenn er bei seiner Bestellung auf Prospekte, Zeichnungen oder Abbildungen Bezug nimmt, 

außer bei ausdrücklicher Vereinbarung als verbindliche Beschaffenheit. Im Übrigen weisen wir 

darauf hin, dass technische Abweichungen der Leistungsdaten auftreten können, beispielsweise 

im Hinblick auf Farbunterschiede, sowie die Rahmenhöhe und die Größe von PV-Modulen.  

(5) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Werkzeugen und sonstigen Unterlagen behalten 

wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftliche Unterlagen, die 

als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte oder Verwendung für Dritte 

bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

3. Auftragsbestätigung 

(1) Aufträge werden schriftlich bestätigt. Weitere Abreden, Garantien usw. bedürfen zur 

Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme 

der bestätigten Mengen. Von uns schriftlich angebotene Verkaufspreise gelten dann als 

Festpreise, wenn unser Angebot unverzüglich - spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen - 

unverändert durch schriftliche Bestellung angenommen wird.  

(2) Wir  können das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn der Kunde über die 

seine Kreditwürdigkeit bedingenden Tatsachen unrichtige Angaben gemacht oder seine 

Zahlungen endgültig eingestellt hat oder gegen ihn ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattliche 

Versicherung läuft oder über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren oder eine vergleichbares 

Verfahren unter einer anderen Rechtsordnung eröffnet worden ist oder ein Antrag auf Eröffnung 

eines solchen Verfahrens gestellt wurde, es sei denn, der Kunde leistet unverzüglich Vorkasse. 

Weiter können wir das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn der Kunde 

Vorauskasse zu leisten hat und er sich diesbezüglich mindestens 14 Tage in Verzug befindet.  

4. Lieferung 

(1) Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden, wenn dieser kein Verbraucher ist. Ist 

freie Anlieferung vereinbart, so geht die Gefahr über, wenn zu ebener Erde abgeladen ist. 

Teillieferungen sind zulässig; sie gelten als selbständige Lieferungen.  

(2) Die Wahl des Transportweges und der Transportmittel bleibt S3P vorbehalten.  

(3) Liefertermin und Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, 

es sei denn, dass wir verbindliche Lieferfristen zusagen. Die Ware gilt auch dann als geliefert, 

wenn sie nach Meldung der Versandbereitschaft nicht unverzüglich, spätestens nach 14 Tagen, 

abgerufen wird und vorher der Käufer schriftlich in Verzug gesetzt wurde. Unvorhersehbare 

außergewöhnliche Ereignisse, wie Arbeitskämpfe, hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen 

oder sonstige Fälle höherer Gewalt befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle 

der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht. Werden wir aufgrund eines Umstandes, den wir oder 



ein Erfüllungsgehilfe von uns zu vertreten hat, daran gehindert, die Kaufsache zum vereinbarten 

Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern (Lieferverzug), so haften wir nach den 

gesetzlichen Bestimmungen.  

(4) Vereinbaren die Vertragspartner nachträglich andere oder zusätzliche Leistungen, die sich auf 

vereinbarte Fristen auswirken, so verlängern sich diese Fristen um einen angemessenen 

Zeitraum.  

(5) Wird auf Wunsch des Kunden eine Verschiebung von Lieferterminen oder Terminen zur 

Leistungserbringung vereinbart, so sind wir berechtigt, die Vergütung zu dem Zeitpunkt zu 

verlangen, zu dem sie ohne die Verschiebung fällig geworden wäre. Die Vereinbarung über die 

Verschiebung von solchen Terminen bedarf der Schriftform.  

(6) Mahnungen und Fristsetzungen des Kunden bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. Eine 

Nachfrist muss angemessen sein. Eine Frist von weniger als zwei Wochen ist nur bei besonderer 

Eilbedürftigkeit angemessen.  

5. Verpackung und Versand 

(1) Unsere Lieferungen werden auf Kosten des Kunden fach- und handelsüblich verpackt.  

(2) Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald das Produkt unser Auslieferungslager oder das 

Auslieferungslager / Werk unseres Zulieferers im Falle einer Direktlieferung verlassen hat. Das gilt 

auch für Teillieferungen, Lieferungen im Rahmen der Nacherfüllung sowie wenn wir weitere 

Leistungen, wie insbesondere Versandkosten oder Anlieferung, übernehmen. Soweit bei 

Vorliegen eines Werkvertrages eine Abnahme zu erfolgen hat, geht die Gefahr bei Abnahme 

über.  

(3) Die Auswahl der Versandart, des Transporteurs und des Transportweges erfolgt durch S3P, sofern 

keine schriftlichen Vorgaben des Kunden vorliegen. Bei dieser Auswahl haften wir nur für Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit.  

(4) Für die Lieferung wird auf Kosten des Kunden, falls nichts anderes vereinbart, eine 

Frachtversicherung abgeschlossen.  

(5) Transportschäden und Fehlmengen: Schadensmeldungen sind sofort bei Empfang der Ware zu 

erstatten und unverzüglich schriftlich nach Art und Umfang zu bestätigen. Offensichtliche 

Transportschäden und Fehlmengen müssen festgestellt werden und auf dem Lieferschein vom 

Fahrer schriftlich bestätigt werden. Ansprüche aus den Schäden sind auf Verlangen an S3P 

abzutreten.  

6. Mängelhaftung 

(1) Ist unser Kunde kein Verbraucher, so ist er verpflichtet, alle erkennbaren Mängel, Fehlmengen 

oder Falschlieferungen binnen fünf Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor 

Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen. Bei fristgerechter, berechtigter Mängelrüge 



mangelhafter Waren im Sinne von § 434 des BGB stehen unseren Kunden die gesetzlichen 

Mängelansprüche zu. Ist der Kunde kein Verbraucher, so steht uns beim Nacherfüllungsanspruch 

unseres Kunden das Wahlrecht zur Nachbesserung des Mangels oder der Ersatzlieferung zu.  

(2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern unser Kunde Schadensersatzansprüche 

geltend macht, die auf Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns, unserer Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine arglistige, vorsätzliche oder grob fahrlässige 

Vertragsverletzung angelastet wird, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen; 

insoweit haften wir insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Lieferungsgegenstand 

entstanden sind, es sei denn, es handelt sich dabei um eine Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit sowie um Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.  

(3) Ist unser Kunde kein Verbraucher, so beträgt die Verjährungsfrist für Sachmängel bei neu 

hergestellten Sachen ein Jahr, es sei denn, es handelt sich um Sachen, die entsprechend ihrer 

üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen 

Mangelhaftigkeit verursacht haben.  

(4) Die Gewährleistung ist ausgeschlossen: 

 wenn unsere Produkte vom Kunden oder Dritten nicht sachgerecht gelagert, eingebaut, in 

Betrieb genommen oder genutzt werden, 

 bei natürlichem Verschleiß, 

 bei nicht ordnungsgemäßer Wartung, 

 bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, 

 bei Schäden, die durch Reparaturen oder sonstige Arbeiten Dritter entstehen, die von uns 

nicht ausdrücklich genehmigt wurden. 

Die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich des Nichtvorliegens dieser Ausschlussgründe liegt 

beim Kunden. Die Mängelrechte des Kunden setzen weiter voraus, dass er seinen Rüge- und 

Untersuchungspflichten gemäß § 9 Abs. 1 ordnungsgemäß nachgekommen ist und versteckte 

Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich gerügt hat.  

(5) Unsere Leistungen haben die vereinbarte Beschaffenheit und eignen sich für die vertraglich 

vorausgesetzte, bei fehlender Vereinbarung für die gewöhnliche Verwendung. Ohne 

ausdrückliche weitergehende Vereinbarung wird ausschließlich eine dem Stand der Technik 

entsprechende Mangelfreiheit unserer Leistungen geschuldet. Für die Geeignetheit und 

Sicherheit unserer Leistungen für eine kundenseitige Applikation ist ausschließlich der Kunde 

verantwortlich. Eine unerhebliche Minderung der Qualität bleibt unberücksichtigt.  

(6) Bei Sachmängeln können wir zuerst nacherfüllen. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl 

durch Beseitigung des Mangels, durch Lieferung von Waren bzw. Erbringung von Leistungen, die 

den Mangel nicht haben, oder dadurch, dass wir Möglichkeiten aufzeigen, die Auswirkungen des 

Mangels zu vermeiden. Wegen eines Mangels sind mindestens zwei Nachbesserungsversuche 

hinzunehmen. Eine gleichwertige neue oder die gleichwertige vorhergehende Produktversion, die 

den Mangel nicht aufweist, ist vom Kunden als Nacherfüllung zu akzeptieren, wenn dies für ihn 

zumutbar ist.  



(7) Der Kunde wird uns bei der Fehleranalyse und Mängelbeseitigung unterstützen, indem er 

insbesondere auftretende Probleme konkret beschreibt, uns umfassend informiert und uns die 

für die Mangelbeseitigung erforderliche Zeit und Gelegenheit gewährt.  

(8) Entstehen uns daraus Mehrkosten, dass unsere Leistungen verändert oder falsch bedient wurde, 

können wir verlangen, dass uns diese ersetzt werden. Wir können Aufwendungsersatz verlangen, 

wenn kein Mangel gefunden wird. Die Beweislast liegt beim Kunden. § 254 BGB gilt 

entsprechend.  

(9) Soweit wir im Rahmen des Lieferantenregresses in Anspruch genommen werden, verbleibt es bei 

den gesetzlichen Vorschriften.  

7. Rücksendung 

(1) Von uns gelieferte Ware wird nur in tadellosem Zustand nach unserer Zustimmung bei 

frachtfreier Rücksendung zurückgenommen. Zurückgenommene Ware wird abzüglich 20 % 

Bearbeitungsgebühren gutgeschrieben. Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder auf 

Wunsch des Kunden besonders beschaffter Ware ist ausgeschlossen.  

(2) Rücksendungen von mangelhaften Waren an uns zum Zwecke der Nacherfüllung dürfen nur nach 

vorheriger schriftlicher Einwilligung entsprechend der hierfür bei uns bestehenden Regeln 

erfolgen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder Verschlechterung der Ware geht erst zum 

Zeitpunkt der Annahme durch uns an unserem Geschäftssitz über. Wir sind berechtigt, 

Warenrücksendungen ohne vorherige Absprache abzulehnen.  

8. Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt 

(1) Unsere Rechnungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, sofort fällig und zahlbar. Soweit 

Skonto gewährt wird, ist Voraussetzung, dass bis dahin alle früheren Rechnungen - 

ausgenommen Rechnungen, denen berechtigte Einwendungen unseres Kunden entgegenstehen - 

beglichen sind. Für die Skontoerrechnung ist der Netto-Rechnungsbetrag nach Abzug von 

Rabatten, Gutschriften, Fracht etc. zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer maßgeblich.  

(2) Zahlungsverkehr und Kreditwürdigkeit: Wir sind berechtigt, von unserem Kunden, sofern er 

Verbraucher ist, ab Verzug Zinsen i. H. v. 5 % über dem Basiszinssatz und soweit er kein 

Verbraucher ist, 8 % über dem Basiszinssatz zu berechnen; die Geltendmachung weiteren 

Schadens bleibt vorbehalten.  

(3) Wir sind des Weiteren berechtigt, zur Beitreibung unserer Forderungen ein Inkassobüro zu 

beauftragen. Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa 

hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen 

nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die nach unserem pflichtgemäßen 

kaufmännischen Ermessen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit unseres Kunden zu mindern.  

(4) Wir sind auch dann berechtigt, unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte, noch 

ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen, oder Sicherheiten zu fordern, 



oder nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten, oder Schadensersatz wegen 

Nichterfüllung zu verlangen.  

(5) Unsere Leistungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. 

Das Eigentum geht erst dann auf den Kunden über, wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten 

uns gegenüber getilgt hat.  

(6) Der Kunde darf die gelieferte Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern und mit 

seinem Abnehmer kein Abtretungsverbot vereinbaren. Er ist ferner verpflichtet, seinen 

Abnehmern, soweit diese nicht Verbraucher sind, unseren Eigentumsvorbehalt aufzuerlegen.  

(7) Beeinträchtigungen unserer Rechte, insbesondere Pfändungen, muss uns der Kunde offenbaren 

bzw. unverzüglich schriftlich anzeigen. Bei Pfändungen hat er uns unverzüglich eine Abschrift des 

Pfändungsprotokolls und eine eidesstattliche Versicherung zu übersenden, aus der hervorgeht, 

dass unser Eigentumsvorbehalt an der gepfändeten Sache noch besteht.  

(8) Als Veräußerung im Sinne der Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten auch 

Verarbeitung, Montage oder sonstige Verwertung.  

Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Versandort der Ware. Erfüllungsort für alle 

Verpflichtungen des Kunden ist der Sitz unserer Firma. 

Ist unser Kunde Kaufmann in Sinne des HGB ist Gerichtsstand der Sitz unserer Firma; dies gilt auch 

ausdrücklich für alle Fälle von Wechsel- und Scheckklage.  

9. Geheimhaltung und Datenschutz  

(1) Der Kunde verpflichtet sich, alle ihm vor oder bei der Vertragsdurchführung von uns 

zugehenden oder bekannt werdenden Gegenstände (z.B. Unterlagen, Informationen), die 

rechtlich geschützt sind oder offensichtlich Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten 

oder als vertraulich gekennzeichnet sind, auch über das Vertragsende hinaus vertraulich zu 

behandeln, es sei denn, sie sind ohne Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht öffentlich 

bekannt oder es besteht kein rechtlich schützenswertes Interesse. Der Kunde verwahrt und 

sichert diese Gegenstände so, dass ein Missbrauch durch Dritte ausgeschlossen ist.  

(2) Der Kunde macht die der Geheimhaltungspflicht gemäß Absatz 1 unterliegenden Gegenstände 

nur den Mitarbeitern und sonstigen Dritten zugänglich, die den Zugang zur Ausübung ihrer 

Dienstaufgaben benötigen. Er belehrt diese Personen über die Geheimhaltungsbedürftigkeit 

dieser Gegenstände.  

(3) Wir verarbeiten die zur Geschäftsabwicklung erforderlichen Daten des Kunden unter 

Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Wir dürfen den Kunden als 

Referenzkunden benennen.  

10. Schlussbestimmungen 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht.  



Ist der Käufer Kaufmann, eine juristische Personen des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliche Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort unser Geschäftssitz in 

Kassel.  

Änderungen und Ergänzungen der vertraglichen Regelung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 

die Änderung dieser Schriftformklausel. Die Vertragspartner genügen diesem Erfordernis auch durch 

Übersendung von Dokumenten in Textform, insbesondere durch Fax oder E-Mail, soweit nicht für 

einzelne Erklärungen etwas anderes bestimmt ist. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder der einzelvertraglichen 

Vereinbarungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen. An 

Stelle der unwirksamen Bestimmung soll eine wirksame und durchführbare Bestimmung treten, die 

dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 


